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ERP-Fonds Jahresprogramm 2024 - BMF-Stellungnahme gem. § 10 Abs. 1 

ERP-Fonds-Gesetz 

 Sehr geehrte Frau Mag.a Stiftinger, sehr geehrter Herr DI Sagmeister, 

vielen Dank für die Übermittlung des Jahresprogrammes 2024 des ERP-Fonds! 

Das Bundesministerium für Finanzen nimmt hierzu gemäß § 10 Abs. 1 ERP-Fonds-Gesetz 

wie folgt Stellung: 

Die vorgeschlagenen Schwerpunkte des Jahresprogrammes 2024 des ERP-Fonds flankieren 

die bestehenden Unterstützungsprogramme des Bundes und leisten einen positiven 

Beitrag zur Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandortes. Vor diesem Hintergrund 

besteht gegen die Dotation des Jahresprogrammes 2024 iHv. 430 Mio. € (Jahresprogramm 

Version 2) und die vorgeschlagene Verteilung der Fondsmittel auf die einzelnen Sektoren 

kein Einwand. 

In Bezug auf die geplante Aufnahme des EIB-Darlehens darf an die rechtlichen Vorbehalte 

des BMF erinnert werden, die bereits in der Stellungnahme zum Jahresprogramm 2019 im 

Detail angeführt worden sind und nach nochmaliger Prüfung durch die Finanzprokuratur 

weiterhin aufrecht sind. Die Geschäftsführung des ERP-Fonds wird daher weiterhin 

ersucht, von der Aufnahme des EIB-Darlehens Abstand zu nehmen.  

Wien, 30. Januar 2024 

Für den Bundesminister: 

Mag. Christa Bock 
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